
 

 

STADT TROISDORF · Der Bürgermeister · Postfach 1761 · 53827 Troisdorf 

  09/16 

STADT TROISDORF Bankverbindungen Öffnungszeiten Öffnungszeiten Bürgeramt 
Rathaus Kreissparkasse Köln Mo: 7:30 – 12:30 Uhr und 13:30 – 19:00 Uhr Mo: 7:30 – 12:30 Uhr und 13.30 – 19:00 Uhr 
Kölner Straße 176 IBAN DE61 3705 0299 0006 0010 93 Di, Do, und Fr: 7:30 – 12:30 Uhr Di, Mi, Do: 7:30 – 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr 
53840 Troisdorf BIC COKSDE33XXX Mi: geschlossen Fr: 7:30 – 12:30 Uhr 
www.troisdorf.de VR-Bank Rhein-Sieg eG Vereinbarte Termine haben Vorrang.  
 IBAN DE33 3706 9520 1101 6950 14 Termine nach Vereinbarung auch außerhalb der  
 BIC GENODED1RST Öffnungszeiten möglich.  
 

 

 

 

Katholische Kirchengemeinde St. Maria Königin 
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Datum 26.02.2021

 
Betreff: Verfahren zur Eintragung der Pfarrkirche St. Maria Königin in die Denkmalliste der 
Stadt Troisdorf 
 
 
Sehr geehrter Herr Pfarrer Zeyen, 
 
am 31.08.2020 habe ich die vorläufige Unterschutzstellung der Pfarrkirche St. Maria Königin, 
Blücherstraße 44, Troisdorf-West, angeordnet. Im Rahmen des Verfahrens zur endgültigen 
Unterschutzstellung, das durch diesen Verwaltungsakt ausgelöst wurde, hat Herr Dr. Meys, 
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, ein Gutachten zum Denkmalwert der Kirche 
erstellt, das mir nun vorliegt. Das Gutachten vom 16.02.2021, AZ 2021/85547/OM, bestätigt 
den vermuteten Denkmalwert der Kirche. 
 
Über die Eintragung in die Denkmalliste entscheidet laut Zuständigkeitsordnung der Stadt 
Troisdorf der Ausschuss für Stadtentwicklung. Bevor ich die Eintragung dem Ausschuss zur 
Entscheidung vorlege, möchte ich Sie bitten, sich gem. §28 VwVfG NW innerhalb eines 
Monats nach Erhalt dieses Schreibens zur Sache zu äußern. Die Begründung des 
Denkmalwertes bitte ich dem in Kopie beigefügten Gutachten des LVR Amtes für 
Denkmalpflege im Rheinland zu entnehmen.  
 
Dieses Schreiben dient lediglich der Anhörung und hat keine unmittelbare rechtliche 
Auswirkung. Es ist daher auch gegen dieses Schreiben kein Rechtsbehelf möglich. Sofern 
ein Eintragungsbescheid erfolgt und Sie mit der Eintragung in die Denkmalliste nicht 
einverstanden sind, können Sie gegen diesen Bescheid Widerspruch einlegen. 
 
Sollten Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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